




Cdon GO2Es Gnoden,
V
y

Griedrich Muguſt,
Hertzog zu Sachßen, Julich, Cleve, Berg, Engern

und Weſtphalen, c.

Chur-Fürſt, X. X.

Was Wir, in Anſehung der ereirten,
und auf gewiſſe Branehen der Cammer Einkunffte anzunehmen

den, und ferner reſp. zu denen Beſoldungen und einigen andern

beſtimmten Ausgaben wieder zu verwendenden, auch unter den
ausfallenden Ueberſchuß zur Rent- Cammer mit einzuſendenden

Caſſen Billets, unterm 7. Septembr. 1772. an verfuget,
deßen gehorſamſt erinnert.

Wann Wir nun der Caſſen-Billets Operation dadurch, daß

dergleichen Billets a imo Jan. 1779. an, nicht nur auf die im
g. Feho Unſers Edikts vom 5. May 1772. an, ausgedruckten

nnttungen Unſerer Einkunffte, ſondern auch auf alle und jedeSeeies derſelben, ſie mogen Pachtgeldern,

oder ſonſten beſtehen, erſtere auch zum Theil der Cammer-Credit-

Caſſe uberwieſen ſeyn, oder nicht, angenommen werden ſollen,

eine Erweiterung zu verſchaffen, und zu dieſem Behuf unterm
30. Dec. a. c. ein Erlauterungs Edict, wovon ein Abdruck an—

gefugt zugefertiget wird, zum Druck und zur Publi-
cation bringen zu laßen, fur gut befunden haben;

Als
darnach gehorſamſt achten, auf ſothane entweder in Pacht einge

thane, oder auf Adminiſtration anvertraute und reſervirte Ein
kunffte keine Gattung derſelben ausgeſchloßen, ſo bald die auf

einmal zu entrichtende Præſtation, oder Pachtgeld weniaſtens

2 Thlr. als das Duplum des niedrigſten Caſſen. Billets be
tragt,
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tragt, deren Abfuhrung jedesmal bey geraden Summen zu gera—
den, und bey ungeraden Summen zur kleinern Halffte der Thaler,

in Caſſen-Billets annehmen, und nur die andere Halffte in klin
gender Munze berichtigen laßen, es ware denn, daß ein Contri-
huent zu der von ihm zu entrichtenden Abgabe die erforderlichen
Billets, weder ſelbſt hatte, noch bey einer Einnahme des Orts er—
langen konnte, welchenfalls ihm geſtattet werden ſoll, ſem Præ—

ſtandum ganz oder uber die obgedachter maßen feſtgeſetzte Halffte

in klingender Munze zu berichtigen; wogegen denn ſo viel die

verpachteten Revenuen betrifft, Wir Uns von da von
die Halffte derer Pachtgelder in Caſſen-Billets an

genommen werden ſoll, ohnfehlbar verſehen, daß auch
ſothane Billets hinwiederum nach Maasgabe obangezogenen Edicts,

in allen von erpachteten Geld-Præſtationen annehmen,
auch deren Annehmung beym Verkauff der erpachteten
Naturalien, ingleichen von denen Unter-Pachtern nicht verweigern

werdet.
Uebrigens hat es ratione derer jeden Orts abzureichenden und

zu verſchreibenden Beſoldungen und Einnehmer-Gebuhren bey
vormaliger Einrichtung, nach welcher ſolche halb in Caſſen Billets

zu erheben und zu berechnen ſind, nach wie vor ſein Bewenden,
wie ſich denn auch von ſelbſt verſtehet, daß bey denen neuen
Branchen, welche nunmehro zur Caſſen-Billets-Einnahme gezo

gen werden, ſo, wie bey denen ubrigen ſchon zeithero geſchehen,

das Rechnungswert alſo eingerichtet werde, daß das Einkommen
in klingender Munze, und das Einkommen in ßkillets, jedes be

ſonders, und beyde zuſammen uberſehen werden konnen. Daran
geſchiehet Unſer Wille und Meynung. Datum Dreßden, den

Z1. Dec. 1778.

An

die wegen Annahme und Verausga

bung derer creirten Cafſen Billets,
gemachte Einrichtung betr.
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